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II. Hauptstück 

Kassen-, Rechnungs- und Prüfungswesen 

§ 12 

Sachliche und rechnerische Richtigkeit 

(1) Die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit ist vor Erteilung der 
Zahlungsanordnung zu treffen. 

(2) Die Prüfung und Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit ist von jenen 
Personen durchzuführen, welche alle Umstände (ordnungsgemäße Lieferung oder Leistungserbringung) 
beurteilen können, um die jeweilige Richtigkeit des zu prüfenden Beleges zu bescheinigen. 

(3) Die mit Kassengeschäften betrauten Personen dürfen die sachliche Richtigkeit nur in jenen Fällen 
bestätigen, in denen dieser Sachverhalt ausschließlich von ihnen beurteilt werden kann. 
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